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TI -153 der Beilagen zu den Stenographiscben Protokollen 
c...�Cl== 

des Nationalrates XVIIt Gesetzgebungspe1>iode 

(Q)R�GU�Al 
A H T RAG No . ......... i� . .1 A 

Präs.: 1 2. DEZ. 1990 
••••••••••• '.IiI •• U.lUClllloallaaCH'J 

der Abg. ?::�:���::�.��:�����el, Klara Motter 
betreffend ei.n Bundesgesetz, mit dem. das Allgemeine Hochschul­

Studiengesetz geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließena 

Bundesgesetz , mit de. das Allqemeine Hochschul-Studiengesetz 

geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz, BGBl.Nr. 177/1966, zu­

letzt geändert durch das Bunde8�eBetz BGB1.Nr. 369/1990, wird 

wie folgt geändert: 

1. Dem S 21 Aba. 1 wird folgender Satz angefügt. 

"Das zuständige Organ der Universität kann die Anrechnung 

von Studien und die Anerkennung von PrUfungen im Rahmen 

best�ter ausländischer ordentlicher Studien, insbesondere 

im Rahmen universitärer Partnerschaften, generell festlegen; 

solche Festlegungen sind im Mitteilungsblatt der betreffen­

den Universität zu verlautbaren." 

2. S 21 Ahs. 3 lautet I 

"Hochschullehrgänge für höhere Studi.en oder die wissen­

schaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären 

Forschungsinstitutionen, die eine wissenschaftliche Beru­

fsvorbildung vermitteln können, sind entsprechend der Art 
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der Forschungstätigkeit und der Forachunqsprojekta der be­

treffenden Institution sowie nach Art und Umfang der Mit­

wirkung oder Tätigkeit des Bewerbers für aia Dauer eines 

ordentlichen Studiums anzurechnen und allfällige Prüfungen 

anzuerkennen. Abs. 1 letzter Satz g-ilt sinngemäß.II 

3. Dem S 21 Abs. 5 wird folgender Satz angefUgt. 

"Abs. 1 letzter Satz qilt Silmqemliß.1I 

Artikel II 

H�t der Vollziehung d� •••• Bundesgesetzes iat der Bundesmini­

ster tUr Wissenschaft und Forschung betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Ver­

zicht auf die Erste Lesung dem Wissenschaftsausschuß zuzuweisen. 
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Begründung 

Die angestrebte Änderung des Allgemeinen Hochschul-Studienqe­

setzes dient der schaffung der studienrechtlichen Vorausset­

zungen für eine Teilnahme österreichs an den EG-Programmen 

BRASMUS und COMETT I I • 

Oie EG- Programme ERASMUS und COMETT II hapen folgende Zlel­

setzungenz 

1. COMETT II 

Im Rahmen des Programmes der Europäischen Gemeinschaften zur 

Zusammenarbeit zwisohen Hochschulen und Wirtschaft im Be­

reioh der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Techno­

logie soll die Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet: der 

Technologie, insbesondere der fortgeschrittenen Technologie, 

die Entwicklung eines hochqualifizierten Arbeitskräftepoten� 

tials und somit die WettbewerbsfKhigkeit der europäischen 

Industrie verbessert werden. 

Ein Te�l des Programmes sieht den grenzüberschreitenden Aus­

tausch von Studenten vor. Im Rahmen des sogenannten Uinte­

griert.en " St.udentenpraktikums soll den Studenten für eine 

bestimmte Zeit eine strukturierte betriebliche Ausbildung in 

einem Unternehmen eines EG-Mitglieds taates angeboten werden, 

die Studenten mit den Berufsaussichten in dem betreffenden 

technologischen oder technologiebezogenen Gebiet vertraut 

gemacht, ihrer Ausbildung eine europäische Dimension gegeben 

und ihre unternehmerischen Fähigkeiten angeregt werden. 

2. EBASMUS 

Das Programm der Europäischen Gemeinschaften �ur Förderung 

der Mob�lität von Hochschulstudenten sieht Zuschüsse an 

Hochschulen zur Förderung einer dauerhaften Zusammenarbeit, 

Mohilitätsstipendlen für studenten, Reisestipendien und an­

dere Zuschüsse vor. 
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Voraussetzung für die Teilnahme an beiden Progr�n ist die 

Schaffung rechtlicher Grundlagen im Allgemeinen Hochschul-Stu­

d1enqesetz, die die volle Anerkennunq der ausländischen Stu­

dienaufenthalte und Betriebspraktlka im Vorhinein gewährlei­

sten. Diese Voraussetzung würde durch die vorgeschlagene No­

vellierunq des § 21AHStG erfüllt. 
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